
359 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates Xll. GP. 

Bericht und Antrag 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über ein Bundesgesetz, mit dem das Familien
lastenausgleidtsgesetz 1967 g~ändert wird 

Am 4. März 1971 nahm der Finanz- und Bud
getausschuß den Antrag der Abgeordneten 
Mac h u n z e und Genossen (19/ A), den Antrag 
der Abgeordneten Mari~ Met z k e r und Ge
nossen (41/ A) und den Antrag der Abgeord
neten Dr. Mus s i 1 und Genossen (39/A), sämt
liche die Anderung des Familienlastenausgleichs
gesetzes betreffend, sowie ,den Bericht der Bundes
regierung (IU-30 der Beilagen) zum sdben Ge
genstand in Verhandlung. 

Im Zuge der eingehenden Debatte, an der sich 
die Abgeordneten J u n g wir t h, Dr. T u 11, 
Dr. Koren, Dr. Kohlmaier, Maria Metz
k e r, L a n c, S u p pa n, K ern; DDr. P i t t e r
man n, Hanna Hag e r, Dr. B r 0 es i g k e, 
Mac h u n z e, L u k a s, R 0 b a k, L a nd
man n, Dr. Eduard Mo s e ~und DDr. Neu n e r 
sowie der Bundesminister {Ur Finanzen Doktor 
An d r 0 sc hlmd der Bundesminister für Unter
richt und Kunst G rat z beteiligten, legte 
der Abgeordnete K ern und Genossen und der 
Abgeordnete DDr. Neu n e r und Genossen je
weils einen Antrag im Zusammenhang mit der 
Behandlung des Initiativantrages 19/A dem Fi
nanz- und Budgetausschußvor. Der Antrag der 
Abgeordneten K ern und Genossen war auf 
Beschlußfassurig eines selbständigen Antrages des 
Auss~usses gemäß § 19 der Geschäftsordnung 
gerichtet und betraf die Einfügung eines Abs. 7 
im § 2 Familienlastenausgleichsgesetz. Der An
trag der Abgeordneten DDr. Neu n e r und Ge
nossen betraf ebenfalls die Beschlußfassung eines 
selbständigen Antrages des Ausschusses gemäß 

Hanna Hager 
Berichterstatter 

§ 19 der Geschäftsordnung und deckte sich in
haltlich mit dem Initiativantrag der Abgeord
neten Dr. Mus s i"1 und Genossen 39/A 
(Anderung des Ietzten Satzes im § 41 Abs. 4 
F amilienlastena usgleichsgesetz). 

Von den Abgeordneten Maria Met z k e rund 
Genossen wurde zum Initiativantrag 41/ A gleich
falls ein Antrag auf Beschlußfassungeines selb
ständigen Antrages gemäß § 19 der Geschäftsord
nung eingebracht, der durch einen Abänderungs
antrag des Abgeordneten Dr. Tu 11 modifiziert 
wurde. 

Bei der Abstimmung fand der Antrag des Ab
geordneten K ern einhellige Zustimmung; der 
Antrag des Abgeordneten DDr. Neu n e r; durch 
welchen der Initiativantrag Dr. Mu s s i 1 und 
Genossen 39/A erledigt wUl"de, und der Antrag 
der Abgeordneten Maria Met z k e r, letzterer 
unter Berücksichtigung des oberwähnten Ab
änderungsantrages des Abgeordneten Dr. Tu 11, 
wurden mit Mehrheit angenommen. Aus dies-er 
Beschlußfassung ergibt sich der beigedruckte Ge
setzestext. 

Ober die durch den heigedruckten Gesetzent
wurf noch nicht erledigten Teile der eingangs er
wähnten Initiativanträge 19/ A und 41/ Asowie 
über den Bericht ,der Bundesregierung (III-jO der 
Beilagen) -werden die Beratungen zu einem 
späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. 

Der Finanz- und Budgetausschußstellt somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem a: n g e
s chI 0 S sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung 'erteilen. 

Wien, am 4. März 1971 

Dr. Haider 
Obmannstellvertreter 

'j. 
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2 359 der Beilagen 

"j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBL Nr. 10/ 
1970 und BGBl. Nr. 415/1970, wird wie fO'lgt 
geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Zur Anhahnung eines allgemeinen Fa
milienlastenausgleiches werden Bdhilfen gewährt. 
Diese Beihilfen sind 

a) ,die FamiHenbeihilfe, 
b) die Schulfahrt;beihilfe und 
c) die Geburtenbeihilfe." 

2. Dem § 2 werden als Abs. 7 und Abs. 8 an
gefügt: 

,,(7)Unterhaltsleistungen auf Grund eines Aus
gedinges gelten als ,auf Kosten des UnterhaIts
leistenden erbracht, wenn der Untethaltsleistende 
mit dem Empfänger der Untel"'haltsleistungen ver
wandt oder verschwägert ist; solche Unterhalts
leistungen zählen für den Anspruch auf Familien
beihilfe ;tuch ni<;ht als eigene Einkünfte des Kin-
des. " 

(8) Personen, die sowohi im Bundesgebiet ,als 
auch im Atislandeinen Wohnsitz haben, haben nur 
dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie den' 
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen im Bundes
gebiet haben und sich die Kinder ständig im 
Bundesgebiet aufhalten. Eine Person hat den 
Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in dem Staat, 
zu ,dem sie die engeren persönlichen und wirt
schaftlichen Beziehungen hat." 

Familienbeihilfe, wenn sie bei einem Dienstgeber 
im Bundesgebiet beschäftigt sind oder zufolge 
einer solchen Beschäftigung Bezüge aus der ge
setzlichen Krankenversicherung im Bundesgebiet 
beziehen; kein Anspruch !besteht jedoch, wenn die 
Beschäftigung nicht länger als drei Monate dauert. 
Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht 
außerdem, wenn die Beschäftigung gegen be
stehende Vorschriften über die Beschäftigung 
ausländischer Arbeitnehmer verstößt. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für Personen, die 
zwar im Bundesgebiet einen Wohnsitz, nicht 
jedoch den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
(§ 2 Abs.8) haben." 

4. Dem § 5 Abs. 1 ist anzufügen: 

"Bei der Ermittlung' der Einkünfte bleiben Be
züge außer Betracht, die ein Kind, welches sich 
in Schulausbildung befindet, aus einer ausschließ
lich während der Schulferien ausgeübten Be
schäftigung bezieht." 

5. Dem § 5 .kbs. 2 ist anzufügen: 

"Eine hauptberufliche Tätigkeit des Kindes, liegt 
nicht vor, wenn ein Kind, das sich in Schulails
bildung befindet, ausschließlich während der 
Schulferien im Betrieb des Anspruchsberechtigten 
oder dessen Ehegatten beschäftigt ist." 

, 6. ,Im §, 24' .A!bs. 3 haben .die Worte: "jeweils 
auf ein halbes Jahr"zu einfallen. 

7. Dem § 26 Abs. 1 ist anzufügen: 

"Die· Anrechnung ist d\lr'ch das Finanzamt d\lrch~ 
zuführen. Die Familienheihrlfenkarte ist zur 
Durchführung der A'urechnung de~ Finanzamt 
zu üherlassen." ' 

8. Nach dem § 30 wird eingefügt: 

"ABSCHNITT I a 

Smulfahrtbeihilfe 
3. § 3 hat zu lauten: '. § 30 a. (1) Ans,pruch auf Schulfahrtbeihilfe 
,,§ 3. (1) Personen, die im Bundesgebiet weder I hahen Personen für Kinder, für die ihnen 

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Auf- Familienbeihilfe gewährt oder ausgezahlt (§ 12) 
enthalt hahen, haben nach Maßgabe der Bestim- wird oder für die sie nur deswegen keinen An

'mungen dieses Bundesgesetzes Anspruch auf spruch auf FamiIienbeihilfe haben, weil sie An-

359 der Beilagen XII. GP - Bericht und Antrag NR (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



359 der Beilagen 3 

spruch auf eine gleichartige ausländische Beihilfe 
haben (§ 4 Aibs. 1), wenn das Kind die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzt und eine 
öffentliche oder mit dem öffentlichkeitsrecht aus
gestattete Schule im Inland aIs ordentlicher 
Schüler besucht. 

(2) Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben auch 
Vollwaisen, denen Familienbeihilfe gewährt wird 
(§ 6) oder die nur deswegen keinen Anspruch auf 
Familienbeihilfe haben, weil sie Anspruch auf eine 
gleichartige ausländische Beihilfe haben (§ 4 
Acbs. 1), wenn sie die österreichische Staatsbürger
schaft besitzen und eine öffentliche oder mit dem 
öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schule im In
land aIs ordentlicher Schüler besuchen. 

(3) Unter Schulen im Sinne dieses Acbschnines 
sind auch Hochschulen und unter Schülern auch 
Hörer zu verstehen. 

(4) Anspruch auf Schulfahrtbethilfe besteht nur, 
wenn für den regelmäßigen SchuLbesuch die Be
nutzung eines Verkehrsmittels erforderlich ist 
und der Schulweg mindestens 2 km beträgt, es 
sei denn, daß der Schüler derart behindert ist! 
daß auch dieser Schulweg ohne Benutzung eines 
Verkehrsmittels unzumutbar ist. 

(5) Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht nur 
für das Schuljahr (Studienjahr) 1971/72. 

§ 30 b. Die Schulfahrtlbeihilfe ist in Höhe des 
für ein Massenbeförderungsmittels er.forderlichen 
Aufwandes laut des im Linienverkehr behördlich 
genehmigten Tarifes unter Berücksichtigung mög
licher Ermäßigungen zu gewähren. Kommt für 
die Fahrt zur und von der Schule die Benutzung 
eines Massenbeförderungsmittels im Linienver~ 
kehr nicht in Betracht, so ist die Schulfahrtbeihilfe 
in Höhe ,der notwendigen Kosten zu ge
währen. DieSchulfahrtbeihilfe darf die Höhe der 
im § 9 Abs. 1 Z. 4 des Einkommensteuergesetzes 
1967 genannten Pauschbeträge nicht übersteigen; 
für die Benutzung eines Massenbeförderungs
mittels ist hiebei der für die Benutzung eines 
Personenkraftwagens geltende Pauschbetrag maß
gebend. 

§ 30 c. (1) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur auf 
Antrag zu gewähren. Der Antrag ist bei dem 
nach Abs. 2 zuständigen Finanzamt bis 31. De
zember des Kalenderjahres zu stellen, in dem das 
SdlUljahr (Studienjahr) endet, für welches die 
Schulfahrtbeihilfe begehrt wird. § 10 Abs. 4 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Zur Entscheidung über einen Antrag auf 
Gewährung der Schulfahrtbeihilfe ist das Finanz
amt zuständig, das für die Gewährung der Fa
miIienbeihilfe zuständig ist (§ 13). 

(3) Die Schulfahrtbei'hilfe ist nur zu gewähren, 
wenn der Antragsteller 

a) eine Bestätigung der Schule, aus der der 
Schulbesuch, der Wohnort des Schülers und 

dessen österreichische Staatsbürgerschaft 
hervorgehen, und 

b) einen Nachweis über die Höhe der tatsäch
lichen Fahrtkosten für den Schulbesuch 

vorlegt. 

(4) Die Schtilfahrtbeihilfe wird für ein Schul
jahr (Studienjahr) nur einmal, nach Ablauf des 
Unterrichtsjahres (Sommersemesters) gewährt. 

§ 30 d. (1) Zu Unrecht bezogene Schulfahrt
beihilfe ist zurückzuzahlen. 

(2) Wer Schulfahrtbeihilfe vorsätzlich oder 
grob fahrlässig zu Unrecht bezieht, begeht, so
fern die Tat nicht nach anderen Rechtsvorschrif
ten strenger zu ahnden ist, eine Verwaltungsüber
tretung und ist hiefür von der Bezirksverwal
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 2000 S zu 
bestrafen. Der Versuch ist strafbar. Die Ver
jährungsfrist (§ 31 Verwaltungsstrafgesetz 1950) 
beträgt zwei Jahre. 

§ 30 e. (1) Der Anspruch auf die Schulfahrt
beihilfe ist nicht pfändbar. 

(2) Die Anträge auf Gewährung der Schul
fahrtbeihilfe und Schulbestätigungen gemäß 
§ 30 cA:bs. 3 lit. a sind von den Stempe1gebühren 
befreit. 

§ 30 f. (1) Aus Gründen ,der Verwaltungsverein
fachung ist der Bundesminister für Finan~.en ~:
mächtigt, mit Verkehrsunternehmen Vertra?e fur 
das Schuljahr (Studienjahr) 1971/72 abzuschließen, 
wonach sich diese Unternehmen verpflichten, im 
Linienverkehr gegen Ersatz des für den Schüler
verkehr (Hochschületverkehr) im Tarif vorge
sehenen Fahrpreises durch den Bund Schüler 
unentgeltlich zur und von der Schule zu beför
dern. 

(2) Fahrpreisersatz darf nur für Schüler ge
leistet werden, für die eine Schulbestätigung im 
Sinne des § 30 c Abs. 3 lit. a beigebracht wird. 

(3) In Verträgen nach Abs. 1 hat. sich der Bu~
desminister für Finanzen auszubedmgen, daß die 
Verkehrsunternehmen sich zur Rechnungslegung 
und Auskunfterteilung verpflichten und den Or
ganen des Bundes die überprüfung ,der Unter
<lagen, auf die sich der Fahrpreisersatz gründet, 
gestatten. 

§ 30 g. Für Fahrten auf Wegstrecken, die 
Gegenstand eines Vertrages gemäß § 30 f sind, 
besteht kein Anspruch auf eine Schulfahrtbeihilfe, 
es sei denn, daß das Kind derart behindert ist, 
daß ihm die Benutzung eines Massen
beförderungsmittels nicht möglich ist. 

§ 30 h. (1) Die Sdmlen (§ 30 a) haben die im 
§ 30 c Abs. 3 lit. a genannten Bestätigungen aus
zustellen. Eine Bestätigung darf nur für ordent
liche Schüler ausgestellt werden, die zu Beginn 
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4 359 der Beilagen 

des Schuljahres (Studienjahres) das 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

(2) Für die Bestätigungen sind den Schulen 
Formblätter zur Verfügung zu stellen." 

9. § 39 Ahs. 1 hat zu huten: 

,,§ 39. (1) Der Aufwand für die nach diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Beihilfen und son
stigen Maßnahmen ist, soweit nicht § 46 etwas 
anderes bestimmt, von dem Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu tragen, der vom Bundes
minister für Finanzen verwaltet wird. Dieser 
Fonds besitzt keine Rechtspersönlichkeit; er be
steht aus der Sektion A und aus der Sektion B." 

10. § 39 .Acbs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Ausgleichsfonds für FamiEenheihilfen, 
Sektion B, hat den übrigen Aufwand für Bei
hilfen und Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz 
zu tragen." 

11. § 39 A'bs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Die Eingänge an den im Abs. 4 und im 
Abs. 5 lit. a, bund c angeführten Beiträgen und 
der im Ahs. 5 lit. dangeführte überschuß des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion A, 
sind zweckgebunden für den Aufwand an den 
nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen Beihilfen 
und Maßnahmen." 

12. § 41 Ahs. 4 letzter Satz h~t zu huten: 

"übersteigt die Beitragsgrundlage in einem Kalen~ 
dermonat nicht den Betrag von 7500 S, so verrin-
gert sie sich um 5000 S." . 

13. § 51 ha~ zu lauten: 

,,§ 51 (1) Mit der Vollziehungdieses Bundes
gesetzes sind hetraut: 

a) hinsichtlich .des § 12 Abs. 2 und des § 28, 
soweit. es sich um die Befreiung von den 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
handelt, der Bundesminister für Justiz, 

b) hinsichtlich des § 30 h Abs. 1 der Bundes
minister für Unterricht und Kunst, hin
sichtlich der Hochschulen der Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung und 
hinsichtlich der land- und forstwirtschaft
lichen Schulen und der Försterschulen der 
Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft, jeweils im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

c) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 

(2) Mit der Durchführung des § 30 f ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut." 

Artikel 11 

(1) § 2 .Acbs. 7 des Familienlastenausgleichs
gesetzes 1967 in der Fassung des Art. I Z. 2 dieses 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 1971 in Kraft; 

(2) Art. I Z. 12 dieses Bundesgesetzes ist erst
mals für das Kalenderjahr 1971 anzuwenden. 

Artikel III 

Mit der Vollziehungdes § 30 h Abs. 1 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fas
sung des Art. I Z. 8 dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Unterricht und Kunst, 
hinsichtlich der Hochschulen der Bundesminister: 
für Wissenschaft und Forschung und hinsichtlich 
der land- und forstwirtschaftlichen Schulen 
und der Försterschulen der Bundesminister 
für Land- und Forstwirt~chaft, jeweils im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, mit der Durchführung des § 30 f 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der 
Fassung des Art. I Z. 8 dieses Bundesgesetzes 
und mit der Vollziehung der ührigen Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes ist der Bundes
minister für Finanzen betraut. 
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